
Artikel 7: Religion, Kultur und
Weltanschauung

Darin heißt es: „Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, seiner Kultur und
Weltanschauung entsprechend zu leben und seine Religion auszuüben.“

Wir leben in einer Welt, wo ein jeder Mensch das Recht hat seiner Kultur und Weltanschauung
entsprechend zu leben. Das müssen wir bei unserer Hilfe, Pflege und Betreuung wissen und dann
berücksichtigen. Es sind für den Einzelnen Werte, die für ihn Lebensqualität bedeuten. 

Religiöse Rituale bzw. Handlungen zu kennen sind für die Pflegenden wichtig, denn es sind für den
hilfe- und pflegebedürftigen Menschen solche Handlungen wie Beten, Fasten, Waschungen u.a.m.
Sollten Sie mit solchen Inhalten nicht zurechtkommen, dann holen Sie sich Hilfe aus den Kulturen
bzw. Religionen. Das ist auch zutreffend für Familienangehörige!

Empfehlung: Erkundigen Sie sich einfach nach Weltanschauung und Religion. Sie
können somit manche Peinlichkeiten vermeiden.
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